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Antrag 5

Von Gemeinsam AUGE/UG -
Grüne GewerkschafterInnen und Alternative /Unabhängige GewerkschafterInnen
zur 3. Vollversammlung der 17. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Niederösterreich
am 23.05.2025 

Altersdiskriminierung entgegenwirken! Möglichkeit zu geringfügigem Zuverdienst muss bestehen bleiben.

Dass Menschen mit steigendem Alter immer seltener mit einer Jobzusage rechnen können, wurde in einer Studie von SORA im Auftrag des AMS deutlich veranschaulicht: "Der Anteil Älterer unter Langzeitarbeitslosen ist in den letzten 15 Jahren deutlich
gestiegen, seit zwei Jahren machen sie kontinuierlich mehr als die Hälfte aller
Langzeitarbeitslosen aus. Zwar haben ältere Beschäftigte ein geringeres Risiko, arbeitslos zu werden – verlieren sie ihren Job, haben sie jedoch schlechtere Chancen auf eine rasche Wiederbeschäftigung." 1 

Besonders Frauen sind stärker von den Auswirkungen der Altersdiskriminierung betroffen. Sie finden den Neu-, Um- oder Wiedereinstieg einfacher über niedrigschwellige Berufe mit weniger Stunden und oft auf geringfügiger Basis.

Die geringfügige Beschäftigung dient oftmals nicht nur der Aufbesserung des Einkommens, sondern hilft – besonders im Falle von Langzeitarbeitslosigkeit – auch dabei, den Anschluss an den Arbeitsmarkt nicht zu verlieren und auffällige Lücken im Lebenslauf zu vermeiden, was wiederum die Wahrscheinlichkeit, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, erhöht. Somit kann die geringfügige Beschäftigung für Langzeitarbeitslose durchaus als Sprungbrett zurück in ein versicherungspflichtiges Dienstverhältnis dienen.2

Ein wenig bedachter Nebeneffekt ist auch, dass sozialen Einrichtungen wie z.B. Volkshilfe, anderskompetent, Jugendzentren etc. zur Aufrechterhaltung ihres in Zeiten von Sparpaketen immer wichtigeren Angebotes oft auf geringfügige Arbeitskräfte angewiesen sind. 



Die Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte NÖ fordert daher das Bundesministerium für Arbeit sowie das Bundesministerium für Wirtschaft auf, 
1. die geplante Streichung der geringfügigen Zuverdienstgrenze nach 6 Monaten nicht für Menschen anzuwenden, denen aufgrund ihres Alters der reguläre Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt bleibt. 
1. Diese Menschen sollen weiterhin und zeitlich unbegrenzt die Möglichkeit haben, ihr monatliches Budget geringfügig aufzubessern und durch die zumindest geringfügige Teilnahme am Arbeitsmarkt den Anschluss nicht zu verlieren. 


1 https://forschungsnetzwerk.ams.at/dam/jcr:6ed43960-8e47-4981-a562-a2e4ef1b9220/2023_SORA_Bericht_AMS_Ungleichbehandlung_Aeltere_Bewerbungsprozess.pdf 
2 https://jobberie.eu/aus-fur-zuverdienst-zum-ams-bezug/#weitere-belege-die-fur-eine-abschaffung-der-zuverdienstgrenzen-sprechen
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